
Verordnung des Wissenschaftsministeriums
über das Studium und die Prüfungen 

an der Berufsakademie Baden-Württemberg
im Studienbereich Sozialwesen 

(Studien- und Prüfungsordnung 
BA-Sozialwesen – StuPrO BA Sozialwesen)

Vom 11. Januar 2007

Auf Grund von § 91 Abs. 4 des Landeshochschulgeset-
zes vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), wird verordnet:

1 .  A B S C H N I T T

Allgemeines

§ 1

Ziel des Studiums und der Prüfungen

(1) Die Studierenden sollen durch das Studium die Kom-
petenzen erwerben, die erforderlich sind, um in der
Berufspraxis die fachlichen Zusammenhänge zu über-
blicken, übergreifende Probleme zu lösen und wissen-
schaftliche Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die Studie-
renden die in Absatz 1 genannten Ziele erreicht haben.

§ 2

Dauer und Gliederung des Studiums

(1) Der Bachelor-Abschluss an der Berufsakademie wird
in der Regel nach drei Jahren Studium in Theorie und
Praxis erreicht.

(2) Das Studium gliedert sich in jedem Studienjahr in
Studienabschnitte an der staatlichen Studienakademie
und in einer Ausbildungsstätte.

§ 3

Modularisierung

(1) Das Studium an der Berufsakademie Baden-Würt-
temberg ist modularisiert.

(2) Entsprechend der Arbeitsbelastung der Studierenden
durch Präsenzstunden, Selbststudium, Transferleistung,
Prüfungsvorbereitung und Prüfungen werden für die
Module ECTS-Punkte nach dem European Credit Trans-
fer System (ECTS) vergeben.

(3) Die zu erwerbenden ECTS-Punkte sind in den jewei-
ligen Modulplänen nach Anlage 2 festgelegt.

(4) Die ECTS-Punkte werden jeweils in ihrer Summe für
ein bestandenes Modul vergeben.

§ 4

Standortspezifische Regelungen

(1) Grundlage für den Ablauf des Studiums sowie die
Organisation des Studienbetriebs und der Prüfungen sind
die akkreditierten, in Anlage 2 festgelegt Modulpläne.
Studieninhalte, Arbeitsstunden und ECTS-Punkte in den
einzelnen Modulen können nach Maßgabe des Flexibili-
sierungsrahmens entsprechend Anlage 2 den Profilen der
jeweiligen Studienakademie angepasst werden.

(2) Der Duale Senat jeder Studienakademie entscheidet
vor Beginn eines Studienjahrganges über formale und
inhaltliche Veränderungen der einzelnen Module nach
Maßgabe von Absatz 1.

2 .  A B S C H N I T T

Prüfungen

§ 5

Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen werden erbracht als

1. Klausurarbeit (K),

2. Seminararbeit (SE),

3. Mündliche Prüfung (MP),

4. Studienarbeit (S),

5. Reflexionsbericht (RB),

6. Bachelorarbeit (B),

7. Referat (R),

8. Testat (T),

9. Präsentation (P),

10. Gruppenreferat (G),

11. Protokoll (Pr),

12. Projekt- bzw. Forschungsskizze (PF),

13. Praxisbericht und Berichtauswertung (PB).

(2) Die näheren Anforderungen an die Prüfungsleistun-
gen ergeben sich aus Anlage 1. Mindestens die Hälfte der
benoteten Prüfungsleistungen in den Modulprüfungen ist
in Form von Klausurarbeiten zu erbringen.

(3) Prüfungsleistungen können bei fremdsprachigem
Studienangebot in der entsprechenden Fremdsprache
verlangt werden.

§ 6

Zulassung zu Modulprüfungen

(1) Zur Prüfung eines Moduls kann nur zugelassen wer-
den, wer das jeweilige Modul ordnungemäß absolviert
hat. Dazu gehört insbesondere die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen der Studienakademie
und am praktischen Studium in der Ausbildungsstätte.
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(2) Eine Versagung der Zulassung muss den Studieren-
den durch die Studienakademie spätestens eine Woche
vor dem Prüfungstermin schriftlich mitgeteilt werden.

§ 7

Bestehen der Modulprüfungen

(1) Jedes Modul muss mit mindestens einer Prüfungs-
leistung abgeschlossen werden.

(2) Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn im
Durchschnitt aller vorgesehenen Prüfungen in dem be-
treffenden Modul die Note »ausreichend« (4,0) erreicht
wurde.

(3) Sind in einem Modul unbenotete Prüfungsleistungen
vorgesehen, müssten diese mit »bestanden« bewertet
worden sein.

§ 8

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten und Prüfungsleistungen im gleichen
Studienbereich an der Berufsakademie Baden-Württem-
berg werden grundsätzlich vollständig angerechnet. Dies
gilt auch für die dabei erworbenen ECTS-Punkte.

(2) Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten in entspre-
chenden Berufen können bei Gleichwertigkeit auf Pra-
xisphasen ganz oder teilweise angerechnet werden. Prü-
fungsleistungen, die an anderen Berufsakademien oder
Hochschulen erbracht wurden, können unter Berücksich-
tigung des dualen Charakters der Berufsakademie Ba-
den-Württemberg ganz oder teilweise angerechnet wer-
den, sofern ein fachlich gleichwertiges Studium vorliegt;
die der Anrechnung entsprechenden ECTS-Punkte sind
zu vergeben.

(3) Über die Anrechnung entscheidet die Studienakade-
mie; in Fällen der Anrechnung von Ausbildungs- und
Beschäftigungszeiten erfolgt diese im Einvernehmen mit
der Ausbildungsstätte.

§ 9

Bewertung von Prüfungsleistungen

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den je-
weiligen Prüfern oder dem Prüfungsausschuss bewertet.
Dabei wird eine Benotung (benotete Prüfungsleistung)
vorgenommen, soweit in dieser Verordnung nichts ande-
res bestimmt ist.

(2) Für die Bewertung der einzelnen benoteten Prüfungs-
leistungen und Prüfungen werden die folgenden Noten
verwendet:

1,0 bis 1,5 = eine hervorragende Leistung;
= sehr gut

1,6 bis 2,5 = eine erheblich über dem Durch-
= gut = schnitt liegende Leistung;

2,6 bis 3,5 = eine Leistung, die durchschnittli-
= befriedigend = chen Anforderungen entspricht;

3,6 bis 4,0 = eine Leistung, die trotz ihrer 
= ausreichend = Mängel noch den Anforderungen

genügt;

4,1 bis 5,0 = eine Leistung, die wegen erhebli-
= nicht ausreichend = cher Mängel den Anforderungen

nicht mehr genügt.

Zur differenzierten Bewertung der Leistung können Zwi-
schennoten mit einer Dezimalstelle hinter dem Komma
vergeben werden.

(3) Werden mehrere Prüfungsleistungen zu einer Note
zusammengefasst, wird eine Durchschnittsnote gebildet,
bei der nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma
ohne Rundung berücksichtigt wird.

(4) Die Modulnoten werden mit der Notenbezeichnung
und in Ziffern mit der ersten Dezimalstelle hinter dem
Komma angegeben.

§ 10

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit der Note »nicht
ausreichend« (5,0) bewertet, wenn die zu prüfende Per-
son zu dem Prüfungstermin ohne wichtigen Grund nicht
erscheint oder nach Beginn der Prüfung ohne wichtigen
Grund von der Prüfung zurücktritt. Soweit für eine
selbstständig und ohne Aufsicht zu erstellende Prüfungs-
leistung ein Abgabetermin festgelegt ist, gilt die Prü-
fungsleistung als mit der Note »nicht ausreichend« (5,0)
bewertet, wenn die Prüfungsleistung ohne wichtigen
Grund nicht bis zum Abgabetermin erbracht ist. Der 
für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachte
wichtige Grund muss der Studienakademie oder dem
Prüfungsausschluss unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit ist un-
verzüglich ein ärztliches Attest vorzulegen; in Zweifels-
fällen kann die Studienakademie ein Attest eines von ihr
benannten Arztes verlangen.

(2) Soweit die Einhaltung von Fristen und Bearbeitungs-
zeiten berührt ist, steht der Krankheit der Studieren-
den die Krankheit eines von ihnen überwiegend allein zu
versorgenden Kindes gleich. Die Inanspruchnahme der
Mutterschutzfristen richtet sich nach § 3 Abs. 2 und § 6
Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes in der Fassung vom
20. Juli 2002 (BGBl. I S. 2319). Die Studienakademie hat
sich bei ihrer Entscheidung am Schutzzweck des Mutter-
schutzgesetzes zu orientieren.

(3) Im Falle des Rücktritts aus wichtigem Grund nach
Beginn der Prüfung können bereits erbrachte Prüfungs-
leistungen beim nächsten Prüfungstermin anerkannt
werden. Nicht anerkannte Prüfungsleistungen gelten als
nicht erbracht.

(4) Versucht jemand das Ergebnis seiner Prüfungsleis-
tung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelasse-
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ner Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit der Note »nicht ausreichend« (5,0)
bewertet. Wer den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung
stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichts-
führenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung aus-
geschlossen werden; in diesem Fall gilt die Prüfungsleis-
tung ebenfalls als mit der Note »nicht ausreichend« (5,0)
bewertet.

(5) Belastende Entscheidungen sind der von der Ent-
scheidung betroffenen Person unverzüglich schriftlich
mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen.

(6) Die in § 91 Abs. 10 und 11 des Landeshochschulge-
setzes (LHG) enthaltenen Regelungen bleiben unberührt.

§ 11

Nachholung von Prüfungsleistungen

Ist die zu prüfende Person aus wichtigem Grund verhin-
dert, an einer Prüfungsleistung teilzunehmen, setzt die
Studienakademie spätestens im darauf folgenden Stu-
dienhalbjahr eine Nachholung der Prüfungsleistung fest;
§ 10 Abs. 6 bleibt unberührt.

§ 12

Modulprüfungen

(1) Schriftliche Prüfungsaufgaben sowie die Aufgaben-
stellung für Referate, Präsentationen und Testate werden
vom jeweils fachlich zuständigen Mitglied des Lehrkör-
pers gestellt und bewertet.

(2) Mündliche Prüfungen werden vom jeweils fachlich
zuständigen Mitglied des Lehrkörpers und einem weite-
ren von der Studienakademie zu bestimmenden Mitglied
des Lehrkörpers abgenommen.

(3) Bei Verhinderung des zuständigen Prüfers beauftragt
die Studienakademie ein anderes sachkundiges Mitglied
des Lehrkörpers.

(4) Über den Ablauf der mündlichen Prüfung ist eine
Niederschrift zu fertigen, in der die Besetzung des Prü-
fungsausschusses, der Name der geprüften Person, die
wesentlichen Gegenstände und die Ergebnisse der münd-
lichen Prüfung festgehalten werden.

§ 13

Mündliche Prüfungen in den Studienschwerpunkten

(1) Soweit in den Modulen der Studienschwerpunkte
eine mündliche Prüfung vorgesehen ist, werden für jeden
Studiengang von der Studienakademie auf Vorschlag des
Dualen Senats Prüfungsausschüsse gebildet. Jeder Prü-
fungsausschuss besteht aus mindestens vier sachkundi-
gen Mitgliedern. Mindestens eines der Mitglieder muss
dem Lehrkörper der Studienakademie hauptberuflich an-

gehören. Den Vorsitz führt ein Mitglied des hauptberufli-
chen Lehrkörpers der Studienakademie. Für den Fall sei-
ner Verhinderung ist ein Stellvertreter zu berufen. Ein
Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens
drei Mitglieder mitwirken.

(2) Die mündliche Prüfung bezieht sich überwiegend auf
die Lehrinhalte des Studienschwerpunkts sowie die ge-
stellten Transferaufgaben. Prüfungsfragen, die sich auf
geheim zu haltende Inhalte beziehen, sind unzulässig.

(3) Der Prüfungsausschuss stellt das Ergebnis der münd-
lichen Prüfung fest. Es wird gebildet aus der umfassen-
den Wertung und Gewichtung der Einzelleistungen unter
Berücksichtigung des Gesamteindrucks. Weichen die
Ansichten der Prüfer voneinander ab, entscheidet der Prü-
fungsausschuss mit Stimmenmehrheit; bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag.

(4) Über den Ablauf der mündlichen Prüfung ist eine
Niederschrift zu fertigen; § 12 Abs. 4 gilt entsprechend.

(5) Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist nach Fest-
stellung durch den Prüfungsausschuss der geprüften Per-
son bekannt zu geben.

(6) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Der Prüfungs-
ausschuss kann Zuhörer zulassen, wenn sie ein sachlich
begründetes Interesse darlegen und die zu prüfende Per-
son nicht widerspricht. Bei der Beratung und Bekannt-
gabe des Prüfungsergebnisses ist die Anwesenheit von
Zuhörern nicht zulässig; dies gilt nicht für Beauftragte
im Evaluationsverfahren nach § 78 LHG.

§ 14

Wiederholung von Modulprüfungen

(1) Wurde eine benotete Modulprüfung mit Ausnahme
der Bachelorarbeit nicht mindestens mit der Note »aus-
reichend« (4,0) bewertet, können die nicht bestandenen
Prüfungsleistungen innerhalb von in der Regel vier bis
zwölf Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnis-
ses einmal wiederholt werden.

(2) Wird nach der Wiederholungsprüfung in nur einem
Modul nicht mindestens die Note »ausreichend« (4,0) er-
zielt, ist eine zweite Wiederholung als mündliche Prü-
fung innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist möglich,
die jedoch nur über ein Bestehen oder Nichtbestehen ent-
scheidet. Bei Bestehen der Prüfung wird die Modulprü-
fung mit der Note »ausreichend« (4,0) bewertet.

(3) Die Wiederholungsprüfung nach Absatz 2 findet
unter Vorsitz eines Mitglieds des hauptamtlichen Lehr-
körpers der Studienakademie statt. Über den Ablauf der
Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen; § 12 Abs. 4 gilt
entsprechend.

(4) Wurde eine unbenotete Prüfungsleistung nicht be-
standen, kann sie einmal im direkten Anschluss wieder-
holt werden.
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3 .  A B S C H N I T T

Bachelorarbeit

§ 15

Zulassung zur Bachelorarbeit

(1) Zur Bachelorarbeit ist zuzulassen, wer alle Module
der ersten beiden Studienjahre bestanden hat.

(2) Die Zulassung zur Bachelorarbeit ist bis zum Ablauf
der von der Studienakademie gesetzten Frist schriftlich
bei dieser zu beantragen.

(3) Über die Zulassung entscheidet die Studienakademie.
Die Zulassung ist zu versagen, wenn Zulassungsvoraus-
setzungen nicht vollständig vorliegen oder das Zulas-
sungsgesuch verspätet oder trotz Nachforderung unvoll-
ständig gestellt worden ist.

§ 16

Zweck und Inhalt der Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit ist eine eigenständige Prüfungs-
leistung. Sie soll zeigen, dass die Studierenden in der 
Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxis-
bezogene Problemstellung selbstständig unter Anwen-
dung praxisbezogener und wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden zu bearbeiten.

(2) Das Thema der Bachelorarbeit wird von der Stu-
dienakademie am Ende des fünften Studienhalbjahres
vergeben.

(3) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt
zwölf Wochen. Auf begründeten Antrag kann die Stu-
dienakademie die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um
eine angemessene Frist verlängern. Der Antrag ist vor
Ablauf der Bearbeitungsfrist einzureichen und kann von
der Ausbildungsstätte mit einer Stellungnahme versehen
werden.

(4) Die zu prüfende Person hat der Bachelorarbeit eine
Erklärung beizufügen, dass sie ihre Arbeit selbstständig
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen
und Hilfsmittel benutzt hat.

§ 17

Betreuung und Bewertung

(1) Die Studienakademie benennt ein Mitglied des Lehr-
körpers, das die Bachelorarbeit betreut und bewertet.

(2) Die Bachelorarbeit kann in begründeten Ausnahme-
fällen in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden,
wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der
einzelnen an der Arbeit beteiligten Personen genau ge-
kennzeichnet und bewertbar ist. 

§ 18

Bestehen und Wiederholung der Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit ist bestanden, wenn sie mit min-
destens der Note »ausreichend« (4,0) bewertet wurde.

(2) Ein zweiter Prüfer wird von der Studienakademie be-
stellt, wenn der erste Prüfer die Bachelorarbeit schlechter
als mit der Note »ausreichend« bewertet hat. Bei unter-
schiedlicher Bewertung wird die Note als arithmetisches
Mittel festgesetzt.

(3) Wird die Bachelorarbeit nicht fristgerecht abgegeben
oder wird ein Täuschungsversuch festgestellt, gilt sie als
mit der Note »nicht ausreichend« (5,0) bewertet.

(4) Wurde die Bachelorarbeit schlechter als mit der Note
»ausreichend« (4,0) bewertet, kann sie einmal wieder-
holt werden. Das neue Thema wird spätestens drei Mo-
nate nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses verge-
ben. Eine zweite Wiederholung der Bachelorarbeit ist
ausgeschlossen.

4 .  A B S C H N I T T

Bachelorabschluss

§ 19

Bachelor-Gesamtnote

(1) Die Gesamtnote des Bachelorstudiums wird als ge-
wichtetes arithmetisches Mittel aus allen Modulnoten mit
der ersten Dezimalstelle hinter dem Komma ohne Run-
dung gebildet. Dabei sind die Noten für die einzelnen Mo-
dule mit Ausnahme der Note der Bachelorarbeit nach dem
ECTS-Wert des Moduls zu gewichten. Die Note der Ba-
chelorarbeit geht mit 20 Prozent in die Gesamtnote ein. 

(2) Zusätzlich zur Gesamtnote nach Absatz 1 wird für die
Absolventen sowohl der Studiengänge Soziale Arbeit als
auch des Studiengangs Sozialwirtschaft standortspezi-
fisch nachfolgende ECTS-Klassifikation vergeben:

A für die besten 10 Prozent,

B für die nächsten 25 Prozent,

C für die nächsten 30 Prozent,

D für die nächsten 25 Prozent,

E für die nächsten 10 Prozent.

Bezugsbasis bilden dabei die Bachelor-Gesamtnoten des
aktuellen Studienjahres und der vergangenen zwei Stu-
dienjahre des jeweiligen Studiengangs.

§ 20

Zeugnis und Abschlussbezeichnungen

(1) Wurden alle Module mit mindestens der Note »ausrei-
chend« (4,0) bestanden, ist das Studium erfolgreich abge-
schlossen. Über die Ergebnisse wird ein Zeugnis erstellt.
In dieses sind die Module mit Noten und ECTS-Punkt-
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zahl, das Thema der Bachelorarbeit und deren Note sowie
die ECTS-Punktzahl, die Gesamtnote des Bachelorstudi-
ums sowie die ECTS-Klassifikation aufzunehmen.

(2) Das Zeugnis wird vom Direktor der Studienakademie
und vom zuständigen Studiengangsleiter unterzeichnet.

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Absolventen
eine Urkunde über die Verleihung der Abschlussbezeich-
nung und in den Studiengängen Soziale Arbeit die staat-
liche Anerkennung als Sozialpädagoge oder als Sozial-
pädagogin ausgehändigt. Die Urkunde wird vom Direktor
der Studienakademie unterzeichnet und mit dem Siegel
der Berufsakademie versehen.

(4) Dem Zeugnis wird das »Diploma Supplement« beige-
fügt, das Angaben über Art und Stufe des Abschlusses so-
wie detaillierte Informationen über das Studienprogramm
enthält.

(5) Auf Grund des erfolgreich abgeschlossenen mindes-
tens dreijährigen Studiums an einer Berufsakademie im
Studienbereich Sozialwesen verleiht das Land Baden-
Württemberg die Bezeichnung »Bachelor of Arts«
(B. A.); in der Urkunde ist auf die jeweiligen Studien-
gänge wie folgt hinzuweisen:
– »in Sozialer Arbeit«
– »in Sozialwirtschaft«.

§ 21

Nichtbestehen der Prüfung und Aberkennung 
der Bezeichnung

(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleis-
tung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der
Aushändigung des Zeugnissen bekannt, kann die Stu-
dienakademie nachträglich die betreffenden Noten ent-
sprechend § 10 Abs. 4 ändern und die Prüfung ganz oder
teilweise als nicht bestanden erklären. Vor einer Ent-
scheidung ist der betroffenen Person Gelegenheit zur
schriftlichen Äußerung zu geben.

(2) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und erforder-
lichenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach
Absatz 1 ist nach einer Frist von zwei Jahren ab dem Da-
tum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.

(3) Wird das Nichtbestehen der Prüfung nach Absatz 1
festgestellt, ist die verliehene Bezeichnung abzuerken-
nen, die entsprechende Urkunde einzuziehen und die
staatliche Anerkennung zu widerrufen.

5 .  A B S C H N I T T

Schlussbestimmungen

§ 22

Aufbewahrung von Prüfungsunterlagen, 
Akteneinsicht, Bescheinigungen

(1) Prüfungsunterlagen werden von der Studienakademie
bis zum Ablauf von drei Jahren nach Aushändigung des

Zeugnisses aufbewahrt. Die geprüfte Person kann Ein-
sichtnahme in ihre Prüfungsunterlagen beantragen; der
Antrag muss spätestens ein Jahr nach Abschluss des Prü-
fungsverfahrens schriftlich bei der Studienakademie ge-
stellt werden.

(2) Über die Bewertung der Prüfungsleistungen stellt die
Studienakademie dem Studierenden nach jedem Studien-
halbjahr eine Bescheinigung aus.

§ 23

Mängel im Prüfungsverfahren

(1) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Män-
geln behaftet war, die die Chancengleichheit erheblich
verletzt haben, kann die Studienakademie auf Antrag
eines Prüfungsteilnehmers oder von Amts wegen an-
ordnen, dass von einem bestimmten Prüfungsteilnehmer
oder von allen Prüfungsteilnehmern die Prüfung oder
einzelne Teile derselben zu wiederholen sind.

(2) Ein Antrag nach Absatz 1 ist unverzüglich schriftlich
bei der Studienakademie zu stellen. Er darf keine Bedin-
gungen enthalten und kann nicht zurückgenommen wer-
den. Die Geltendmachung ist ausgeschlossen, wenn seit
dem Abschluss des Teils des Prüfungsverfahrens, das mit
dem Mangel behaftet war, ein Monat verstrichen ist.

(3) Sechs Monate nach Abschluss der Prüfung darf die
Studienakademie von Amts wegen Anordnungen nach
Absatz 1 nicht mehr treffen. 

§ 24

Überdenkungsverfahren

(1) Prüfungsteilnehmer können gegen die Bewertung
ihrer Prüfungsleistungen schriftlich Einwendungen erhe-
ben. Diese sind spätestens binnen eines Monats nach
Bekanntgabe des Ergebnisses bei der Studienakademie
geltend zu machen und binnen zwei Monaten nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses zu begründen.

(2) Entsprechen die Einwendungen nicht den Anforde-
rungen nach Absatz 1, werden sie zurückgewiesen. Im
Übrigen werden die Einwendungen den jeweiligen Prü-
fern zur Überprüfung ihrer Bewertung zugeleitet.

(3) Das Ergebnis der Überdenkung ist dem Prüfungsteil-
nehmer schriftlich mitzuteilen und mir einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen.

§ 25

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober
2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ausbildungs- und
Prüfungsordnung BA-Sozialwesen vom 6. Februar 2001
(GBl. S. 365) außer Kraft.
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(2) Für Studierende, die ihr Studium an einer Berufsaka-
demie vor dem Studienjahr 2006/2007 begonnen haben,
gelten die bisherigen Bestimmungen fort.

stuttgart, den 11. Januar 2007

Prof. Dr. Frankenberg

Anlage 1
(zu § 5)

Prüfungsleistungen nach § 5 
im Studienbereich Sozialwesen

Erläuterung der Prüfungsleistungen nach § 5 Abs.1

Klausurarbeit (K)

In den Klausurarbeiten sollen die Studierenden nachwei-
sen, dass sie in der vorgegebenen Zeit mit den zugelasse-
nen Hilfsmitteln Aufgaben lösen und Themen bearbeiten
können. Klausuren sollen je zur Hälfte aus Wissens- und
Verständnisfragen bestehen und den Studierenden Gele-
genheit zur kritischen Reflexion geben.

Die Vorgabezeit soll 120 Minuten nicht unterschreiten
und 180 Minuten nicht überschreiten.

Die Prüfungsleistung wird mit einer Note bewertet.

Seminararbeit (SE)

Eine Prüfungsleistung in Form eines Vortrages und einer
schriftlichen wissenschaftlichen Ausarbeitung von in der
Regel 20 Seiten.

Der Vortrag soll 30 Minuten dauern. An den Vortrag
schließt sich eine diskursive Auseinandersetzung mit der
Thematik in der Gruppe an, die von den Vortragenden zu
moderieren ist.

Die Seminararbeit dient zum einen der intensiven Ausein-
andersetzung mit einer vorgegebenen Thematik, sie soll
jedoch auch die didaktisch-methodischen Kompetenzen
der Studierenden fördern. Deshalb soll in der Auswertung
der Seminararbeit auch auf die Art und Weise der Vermitt-
lung, Moderation und Präsentation eingegangen werden.

Die Prüfungsleistung wirt mit einer Note bewertet.

Mündliche Prüfung (MP)

Durch die mündliche Prüfung sollen die Studierenden
nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungs-
gebiets erkennen, reflektieren und fähig sind, spezielle
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen
vermögen. Ferner soll festgestellt werden, ob sie über ein
breites Grundlagenwissen verfügen.

In der mündlichen Prüfung soll den Studierenden die
Gelegenheit gegeben werden, Themen eigenständig zu
entwickeln und kritisch zu reflektieren. In die Bewertung
soll auch die Befähigung zur Präsentation und Vermitt-
lung von Kenntnissen einfließen.

Die mündliche Prüfung dauert ca. 30 Minuten; sie kann
als Gruppenprüfung mit entsprechend verlängerter Prü-
fungszeit abgenommen werden.

Die Prüfungsleistung wird mit einer Note bewertet.

Studienarbeit (S)

Die Studienarbeit soll die Fähigkeit zeigen, eine vorge-
gebene, klar definierte Problemstellung wissenschaftlich
selbstständig zu bearbeiten.

Sie ist zu dem von der staatlichen Studienakademie fest-
gelegten Termin abzugeben. Auf begründeten Antrag
kann die staatliche Studienakademie die Bearbeitungs-
zeit ausnahmsweise um eine angemessene Frist verlän-
gern. Der Antrag ist vor Ablauf der Bearbeitungsfrist ein-
zureichen. Die zu prüfende Person hat der Studienarbeit
eine Erklärung beizufügen, dass sie ihre Arbeit selbst-
ständig verfasst und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

Der Umfang der Studienarbeit beträgt durchschnittlich
25 Seiten.

Die Prüfungsleistung wird mit einer Note bewertet.

Reflexionsbericht (RB)

Der zentrale Gegenstand des Reflexionsberichts in den
Studiengängen Soziale Arbeit ist eine exemplarische
Falldarstellung, die theoretisch analysiert und kritisch re-
flektiert werden soll. In der Reflexion sollen die fall- und
professionsbezogenen Perspektiven aufgezeigt werden.

Gegenstand des Reflexionsberichts sind auch das angelei-
tete Studium und die Erfahrungen im Arbeitsfeld. Der Re-
flexionsbericht kann über die Gesamtdauer des prakti-
schen Studiums in den ersten vier Studienhalbjahren ge-
schrieben werden oder auch im Anschluss an einen
Überblick über die praktischen Tätigkeiten auf die Erfah-
rungen in einer Praxisphase näher eingehen oder eine
selbstständig durchgeführte soziale Arbeit zum Thema
haben.

Der zentrale Gegenstand des Reflexionsberichts im Stu-
diengang Sozialwirtschaft ist die sozialwirtschaftliche,
interdisziplinäre Bearbeitung eines praxisbezogenen Fal-
les bzw. Projekts.

Die Studierenden sollen an hand eines personenbezoge-
nen oder sachbezogenen Falles nachweisen, dass sie eine
interdisziplinäre Denk- und Arbeitsweise gelernt haben
und an Aufgabenstellungen mit einer typischen sozial-
wirtschaftlichen Fachkompetenz herangehen.

Hierbei können beispielsweise interdisziplinäre (soziale,
wirtschaftliche, rechtliche, soziologische usw.) Gesichts-
punkte herausgearbeitet oder das Spannungsfeld bzw. die
Synthese der Sozialwirtschaft aufgezeigt werden.

Der Reflexionsbericht muss in allen Studiengängen eine
Reflexion des eigenen beruflichen Handelns einschlie-
ßen. Er soll in der Regel 25 Seiten umfassen. Die zu prü-
fende Person hat dem Reflexionsbericht eine Erklärung
beizufügen, dass sie den Bericht selbstständig verfasst
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und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt hat.

Die Prüfungsleistung wird mit einer Note bewertet.

Bachelorarbeit (B)

Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studierenden in
der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine
praxisbezogene Problemstellung selbstständig unter An-
wendung praktischer und wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden zu bearbeiten.

Wird in der Bachelorarbeit ein Thema behandelt, das
sich auf konkrete Fragestellungen aus der Ausbildungs-
stätte bezieht, ist die analysierte singuläre Praxis im
Kontext wissenschaftlicher Analysen zu reflektieren.

Der Umfang der Bachelorarbeit soll 60 Seiten nicht un-
terschreiten und 80 Seiten nicht überschreiten.

Die Bachelorarbeit ist in zweifacher Ausfertigung bei der
staatlichen Studienakademie einzureichen.

Die Prüfungsleistung wird mit einer Note bewertet.

Referat (R)

Ein Referat ist ein mündlicher Vortrag von selbstständig
erarbeiteten Inhalten mit einer Dauer von etwa 30 Minu-
ten; es umfasst auch die inhaltliche Ausgestaltung der
nachfolgenden Diskussion. Das Referat ist schriftlich
vorzulegen.

Die Prüfungsleistung wird mit »bestanden« oder »nicht
bestanden« bewertet.

Testat (T)

Ein Testat wird ausgestellt, wenn Studierende die Übung
oder das Seminar ordnungsgemäß belegt, sowie regel-
mäßig an den Lehrveranstaltungen teilgenommen haben
und den verlangten Anforderungen nachgekommen sind.

Die Prüfungsleistung wird mit »bestanden« oder »nicht
bestanden« bewertet.

Präsentation (P)

Bei der Präsentation steht die Befähigung zur Vermitt-
lung eines Themas in der Gruppe im Vordergrund. Neben
den inhaltlichen Aspekten sollen die interaktiven Fähig-
keiten, aber auch der Umgang mit den unterschiedlichen
Medien zur Gestaltung von Lehrveranstaltungen trainiert
werden. Bei der Auswertung der Präsentation soll den

Studierenden entsprechend Rückmeldung gegeben und
aufbauende Lernziele aufgezeigt werden.

Die Prüfungsleistung wird mit »bestanden« oder »nicht
bestanden« bewertet.

Gruppenreferat (G)

Das Gruppenreferat ist eine Prüfungsform, die bei kom-
plexen Aufgaben angewendet wird. Bei dieser Prüfungs-
art liegt der Schwerpunkt in der Vermittlung von sozialen
Kompetenzen des arbeitsteiligen und kooperativen Ar-
beitens.

Gruppenreferate können von maximal fünf Studierenden
gehalten werden. Die Dauer beträgt pro Teilnehmer 20
Minuten.

Die Prüfungsleistung wird mit »bestanden« oder »nicht
bestanden« bewertet.

Protokoll (Pr)

Das Protokoll dient dazu, Inhalte und Prozesse einer Se-
minarveranstaltung strukturiert zusammenzufassen und
die wesentlichen Ergebnisse und Verläufe zu verbalisie-
ren. Das Protokoll vermittelt Kompetenzen der sprachli-
chen und kognitiven Abstraktion.

Die Prüfungsleistung wird mit »bestanden« oder »nicht
bestanden« bewertet.

Projekt- bzw. Forschungsskizze (PF)

In dieser Prüfungsart geht es um die Befähigung zu wis-
senschaftlicher Arbeit. Projekt- und Forschungsskizzen
leisten die notwendige Vorarbeit, um empirische For-
schungsvorhaben unter Berücksichtigung der Gütekrite-
rien und forschungsethischen Grundsätze kritisch an-
wenden zu können.

Die Prüfungsleistung wird mit »bestanden« oder »nicht
bestanden« bewertet.

Praxisbericht und Berichtauswertung (PB)

Praxisberichte und die Berichtauswertung sollen die Er-
gebnisse des Praxisstudiums zusammenfassend beschrei-
ben. Bei der Berichtauswertung sollen die Studierenden
in supervidierender Weise hinsichtlich ihrer praktischen
Kompetenzen und der weiteren Lernschritte beraten wer-
den.

Die Prüfungsleistung wird mit »bestanden« oder »nicht
bestanden« bewertet.
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Anlage 2
(zu § 4)
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